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Satzung zur Änderung der Bachelorprüfungsordnung  
für den Studiengang Architektur -Teilzeit 
an der Hochschule Ostwestfalen-Lippe  

(BPO Architektur TZ) 
 
 

vom 14. März 2018 
 

Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 
(GV. NRW. S. 547), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Oktober 2017 (GV. 
NRW.S. 806), hat die Hochschule Ostwestfalen-Lippe die folgende Satzung erlassen: 
 
 
 
 
 

Artikel I 

Die Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Architektur - Teilzeit an der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe vom 20. September 2017 (Verkündungsblatt der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe 2017/Nr. 16) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

„(2) Das Studienziel des Bachelorstudiengangs Architektur (Teilzeit) besteht in der 
Vermittlung einer auf Landesebene anerkannten Befähigung zum Architektenberuf. 
Das Teilzeitstudium soll einen alternativen, praxisintegrierten Studienweg eröffnen, 
der den gesetzlichen Anforderungen des Baukammergesetzes NRW im Hinblick auf 
die Mindestregelstudienzeit der Fachrichtung Architektur genügt und dadurch – in  
Verbindung mit anderen Voraussetzungen – zum Eintrag in die Architektenkammer 
NRW berechtigen kann. Die Verbindung von Studium und Praxistätigkeit soll eine 
ganzheitliche und praxisorientierte Architekturausbildung gewährleisten, die die  
Studierenden zur uneingeschränkten Bearbeitung aller Architekturleistungen befähigt 
und sie dazu qualifiziert, komplexe Problemstellungen in Theorie und Praxis 
selbständig und eigenverantwortlich zu lösen.  
 

2. An § 1 wird der neue Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Bachelorprüfung ermöglicht den Zugang zu einem konsekutiven 
Masterstudiengang.“ 
 

3. Anlage 1 wird wie folgt berichtigt: 

Innerhalb der Prüfungsordnung und in den Anlagen wird für die Abschlussarbeit der 
Begriff „Thesis“ verwendet. 

Artikel II 
 
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01. September 2016 in Kraft. Sie wird im 
Verkündungsblatt der Hochschule Ostwestfalen-Lippe veröffentlicht.  
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 Diese Satzung wird nach Überprüfung durch das Präsidium der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe und auf Grund des Beschlusses des Fachbereichsrats des 
Fachbereichs Architektur und Innenarchitektur vom 07. März 2018 ausgefertigt. 
 
 
Lemgo, den 14. März 2018  
  
  

Der Präsident 
der Hochschule Ostwestfalen-Lippe 

 
 
 
 

Prof. Dr. Jürgen Krahl 
 


